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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1998

Rechtssatz

Zeitigt die Atemluftuntersuchung ein Meßergebnis von 0,13 mg/l und 0,15 mg/l und ist nach amtsärztlicher

Untersuchung der Beschuldigte trotz Minderalkoholisierung wegen Einnahme von Medikamenten fahruntauglich,

verantwortet er die Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs 1 StVO auch dann, wenn er aus gesundheitlichen Gründen

nicht mehr in der Lage ist, alle seine Angelegenheiten ohne Gefahr eines Nachteiles für sich selbst zu besorgen, jedoch

sich im Bereich der amtsärztlichen Untersuchung eine leichte bis mittelschwere Bewußtseinsstörung des

Beschuldigten zum Tatzeitpunkt herausstellte, was allerdings hinsichtlich der Strafbemessung als Milderungsgrund zu

berücksichtigen ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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